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█████▍████ ▊ . _ . ' _ ' - '_ Meine Nachricht vom" _ . 
██████████████ > . 7 _ ▊ ▊ ██████████
███████████ ▊ . , '- - _. . : ██████████████████████

█ ▊ ▊ ' - _ ███████████████
Telefax“: 

041 12021 
Widérspruch gegen den  Bescheid  vom  28.07.2021 ‚ 

Sehr ██████████████ “* 

über  Ihren “am08.08.2021‚hier eingegangen am, 09.08.2021 ,„einge'legten Widerspruch ge— \ 
gen  meinen Bescheid vom  28. 07.2021  betreffend den Zugang  zu  amtlichen Informationen * 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren (MSGJFS) 
ergeht der  folgende . . 

W i d e r _ s p r u c h s b e s c h e i d :   

1. Unter Aufhebung meines Bescheides vom 28.07.2021 wird Ihnen hiermit Zugang Zu 
den  Betriebserlaubnissen für  den  Hof  Königsberg gewährt. 
2. Die  Kosten des  Verfahrens trägt  das  Land  Schleswig— —Holstein. 

Begründung: 

Mit  Ihrer E-Mail vom 20.07.2021 beantragten Sie  _die Übersendung der  Betriebse'rl'aub— 
'  nisse  für  den  Hof  Königsberg. Dieser  Antrag  wurde mit  Bescheidvom28.07.2021 unter 

” Hinweis auf entgegenstehénde Interessen nach den 55 9,10 IZG SH abgelehnt. Gegen 
diesen  Bescheid legten  Sie  am  08.08.2021 Widerspruch ein.  Dieser  ist  hier  am  09. 08.2021 

. form- und  fristgerechteingegangen. 
_ Ihr Widerspruch ist  zulässig  und  begründet. Nach  5 3  I_ZG SH  hat  jede  natürliche oder ]U- 4 
' ristische  Person  ein  Recht  auf  freien Zugang  zu den  lnformatione'n- über  die  eine informa- ;; 
tionspflichtige Stelle verfügt. Diese Information wird nach 5 4 Abs. 1 IZG SH von der infor- 
mationspflichtigen Stelle  auf  Antrag  zugänglich gemacht, es  sei  denn, der Schutz privater 
oder  öffentlicher Interessen aus  5 9 , 1 0   IZG  SH  steht der  Bekanntgabe der  Informationen 
entgegen. — . - 
Dienstgebäude Adolf— Westphal- Str. 4, 24143 Kiel  | Telefon 0431 988— 0 | Telefax 0431 988— 5416  | Bushaltestelle Gablen23traße 
www. sozialministerium. schleswig- -holstein. de  |  E- Mail. poststelle@sozmi. land'sh. de  |  De- Mail. gGststelle@sozmi. Iandsh. de- mail. de 
E- Mail -Adressen. Kein Zugang für verschlüsselte Dokümente. Medien- Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archi- 
viert im Internet unterwww. schleswig- holstein. de | Das Ministerium nden Sie Im Internet unter 
www. schleswig- holstein. de/sozialministerium, bei  www. facebook. com/Sozialministerium. SH  und  www. twitter. com/sozmi3H ' 



Vorliegehd  hat die Trägerin der Einrichtung der Bekanntgabe der Informationen und Über- 
.  sendung der Betriebserlau‘bnisse nunmehr'zugestimmt.  Nach 5 10 Satz_1 IZG—SH sind die 
Informationen daher bekanntzugeben. In der  Anlage  finden Sie  die  entsprechenden Be— 
— tri'ebserlaubnisse m Kopie. Diese habe ich lediglich hinsichtlich der persönlichen Daten der 
Mitarbeiter*  innen  des  MSGJFS geSChwe'ä-rzt; < * . 

- Diese Entscheidung ergeht  für  Sie  kostenfrei. 

-  Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Schleswig- Holsteinischen Verwaltungsgericht, Brockdorff—Rantzau- Str. 13,  24837  Schles- 
wig, schriftlich, in elektronischer Form  oder zur  Niederschrift der  Urkundsbeamtin oder  des 
Urkundsbeamten der  Geschäftsstelle erhoben werden 

Bei der Verwehdung der elektronischen Form sind besondere Voraussetzungen zu beach- 
ten (vgl. Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften vom 11. Dezember 2018 (GVOBI. 2018, 861) m  der jeweils gelten- 
den  Fassung). 

Mit fréundliéhen Grüßen 

████████████

Allgemeine Datenschutzinformatioh. 
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt  mit  dem  Ministerium für  Soziales, Gesundheit, Ju- 

v gend, Familie  und Sehioren ist  mit  der  SpeiCherung und Verarbeitung der  von  Ihnen  ggf.  mitgeteilten persön- 
lichen  Daten  verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist  Art.  6  Absatz 1 Buchstabe e der  Datenschutzgrunclver- 
‚ordnung  (DSG VO)  der  Europäischen Union. Weitere  Informationen erhalten Sie  hier. 
https: ”www. schleswiq— hol___stein. de/DE/Serviceseiten/Dg__tenschutzerkl__aerunqld_a___tenschutzerklgerunq‚html 

“. 



“ 'Scle$wi'grdlstéih 
Der echte Nordeh _ 

Mmrsterium‚ für Sozuales Gesundheit,-' 
und Glexchstellung [ Postfach 70 61 l 24170 Kiel 

. ‘“ '. Sch!eswi_g-Holstei_ 
' ' Mm13tenumfüi‘ Sözialé_s‚ 

.“ . Gesundhett Wissenschaft 
' Und Gleuchstellung 

‘Wlespaal gGmbH ' __ _ " " , .“ — ‘ 4 ‘ —lhf-Zei_chenr-„ 
Komgsberg 1_ ' - ‘ ' v \ A " "We 

' ' ' ' " ' ' . Mei'ri ZGIChGH 
. 124799 K0nlgshllgel . ' . ' _ _ , ' Meine .q ; ‚  

1? . -014—3'1-/ 
. Tie'léfäxä 0431 

.! _ ‚ 

‘ 1620820176! , 

Betiviébserlaul_oniä get 545 $;GB VIII ‘ 

: Sehr_éeéhrte Damen und -Hefrené - 

 für|hre Einrichtung; _- ' '  _ —‘ 

Hof 'Käigsßerg- 
Komgsberg 1 » 

24799 Komgshugel 

. wird hiermit auf Grundlage des Antrags “vö_rr'u 11 08. 2016 uhd der Konzeption vom 
01.09. 2016 die Erlaubms zum Betneb erteilt. 

' in Ihre: Einrichtung durfen 1Ö Kinder und Jugendliche Im Alter Von 6 bis 18 Jahren 
Q|GIChZGIÜQ aufgenommen “und betreut werden. 

’]. Diese Betnebserlaubms wird mit nachfolgenden Nebenbestnmmungen versehen 

1_. 1. Sollten außer Kindern und Jugendhchen auch junge Volljahnge zur weiterén 
Betreuüng' In dieser Emnchtung verbleiben oder aufgenommen Werden, so darf. 

. eine Zahl der insgesamt g|6l0h26ltl9 zu betreuenden oder aufgenommenen _ 
Personén die m diesem BesCheid festgelegte Gesamtzahl (10 Personen) nic":ht 
uberschrenten 

' _1_. 2. Diese Betnebserlaubms erlischt ohn‘e Widerruf bei: 
Anderung ”der Tragerschaft oder ihrer Rechtsf0rm 
Standortwechsel oder Aufgabe der Emnchtung 
Änderung der Art und der Zweckbestimmung der Emnchtung 
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. Hinweis-e: ‘ 

2.1.Die Vorschriften des Infeküonsschutzgesetzes (HSG), msbesondere die 
— Bestimmungen des 5 34 (gesundheitliche Anforderungen) @ 35 (Belehrung für 

Personen' m der Betreuung von Kindern und Jugendhchen) 5 36 (Emhaltung der 
lnfektuonshyguene) Sowie. die gesundheathchen Anforderungen an das Person-al 
beim Umgang mit Lebensmüteln (535 42, 43 HSG) sind zu beachten Nach @ 36 ' 

„ Abs. 1 ”SG sind m Hygreneplanen mnerbetnebhche Verfahrenswasen zur ' 
Infeküonshygnene festzulegen . 

2. 2. Nach Artikel 6 der Verordnung (EG) 8152/2004 über Lebensmqttelhymena sind 
' EinriChtungen, in denen Lebensmuttel hergestellt verarbeutet oder' m Verkehr 

gebrächt werden (z.. B. Gememschaftsverpflegung) verpichtet, sich zwecks 
Registrierung bei der für sie zustandngen Lebensmnttelubemachungsbehorde zu 
melden 4 . e . . 

2. 3. Die Trägerin/der Träger hat die Meldungen nach 5 47 SGB VIII msbesondere 
Änderungen bzgl. der Leitungs— und Betreuungskrafte sowie-3 der Konzeption beim - 

Landesjugendamt abzugeben. Besondere Vorkommmsse m der Einrichtung sind 
. der HenmaufsmhtlHeumbr-zratung gemäß dém Leitfaden zur Meldung besonderer 
V0rk0mmnisse (3. Anlage) unverzugkch zu melden Meldepfhchtzg sind. Todesfalle j . 
“von in der Einrichtung aufgenommenen Kindern! Jugendhchen 39wie alle 

. Vorkommnisse bei denen nicht auszuschheßen ist dass das Wohl der m einer 
Einrichtung betreuten Kinder und Jugendhchen gefährdet oder beemtrachtugt sein 

. könnte, wie z. B. festgestellte oder vermutete M135handlungen strafbare - 
' . Handlungen zum Nachteil betreuter Minderjähri9er, erhebliche Straftaten betreuter. - 

Mmder1ahnger beäonders schwere Unfä—‚lle Drogenmssbrauch wnrtschafthche 
Schwnengkenten ‚die den Bestand der Ein-richtung gefahrden « 

. 2. 4. Die Erlaubnis verpflichtet zu einer genauen Einhaltung und Beachtung der 
‘ . ' bundes— und landesrechtllchen Bestimmungen für den Betrieb einer Einrichtung 

im Sinne des {$ 45 SGB VIII ' . . . 

2. 5. Die Betreuungskräfte müssen jederzeit die fachlichen und personluchen 
Voraussetzungen für ihre Aufgabe erfül-glen . ' 

Die' Trägerin/der Träger der Einrichtung ist verantwortlich für die umfassende 
Aufsicht und Betreuung der Kinder und Jugendlichen. ‘ - 

2 6. Werden schulpichtige Kinder und Jugendhche aufgenommen, ist für die Erfullung 
‘ der Schulpflicht Sorge zu tragen (5 20 SchulG) Schulpfhchge Kinder u nd 

Jugendliche sind bei der örtlich zustandugen Schule anzumelden. Die nach dem 
Schleswxg—Holstemnschen Schulgesét2 erforderlichen Daten sind der Schule 
mitzuteilen oder ggf. unverzughch nachzurenchen 

2 7_. Grundstück Gebäude und Räume des Betriebes sind auf der Grundlagé der 
Bäugenéhmigungen des Kreises Rendsburg-Eckernforde vom 11.06.2011 (Az. F B 
5-995 13/59) und vom 31.07. 2014 (Az. :FB 5-995— 14/59) m einem für die ' 
Zweckbestimmung erforderlichen Zustand zu halten. Die baurechthchen ‚_ 
Vorschriften und die Bestimmungen ubenden Brandschutz sind, Zu beachten; 



. .  — 3 " .  

(Rechtsbehelfsbe1ehrq_ , — - ' — « 
Gégen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage. béim 

‘ Schleswzg—Holstemnschen Venwaltungsgencht Brockdorff—Ran‘czau—Str 13; 24837 _ 
; Schleswrg, schriftlich, in elektromscher Form Oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtm  -  ‘ 

oder des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle "erhoben; Werden-, 
" Bei der Venrvendung der elektromschen Form sind besondere Voraussetzungen zu 

' beachte‘n (vgl. die Landesverordnung über den elektromschen Rechtsverkehr mit den 
„Gerichten und Staatsanwaltschaen vom 12.12.2006 (GVBI 2006,— 3611) m der z.Zt. 

' geltenden Fast—zung) 

Miifreu_dli6hen Grüßen ‘ 

/. 
„.

» 
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Schleswzg-Holstem 50hie3wig-Hols'iéin _ - 
' Ministerium für Soziales, Derephte‚ Norden 

" und Gleichstellung 

-f' Mumstenum für Sozxales Gesundhett Wiäsens'ciha - 

‚und Gleichstellung [ Ppstfaah 70 61 | 24170 Kiel 

{espaal' gGmbH _ . . „ 
‚Komgsberg1 : ‘— ° —« Me,-an 
24779 Komgshugel .; “ _' . " ' „ .. e . . .  ’ Meine _ _ _ vom; 

' elié>.flonf 94311 
Telefax: 04311 

Bétriébéserlaubnis g-érh; @ 45 Sä-B'Vlll . 

Sehr g eehe_ Daimeh uhd Herfrén, 

für Ihre sonstige betreute Wohnf0rm 

Sonstnge betreute Wohnform 
Hof Kenngshugel 
Komgsberg 1 . 

24799 Komgshugel 

. niwir'd_ hiermit auf Grundlage des Antrags vom 20 10 2016 und der Konzgptißn vöm 
01 04. 2017 die Erlaubnis zum Betrieb erterlt ‘ . 

Es därf 1 Jugendhche/r Im“ Alter von 16 bis 18 Jahren aufganemrhén und betreut wefdén. 

» 1 Diese Betnebserlaubms wird mit— nachfolgender Nebenbestrmmung ver-sehén: 

Sollten außer Jugendhchen auch junge Volljährige Zur weiteren Betreuung m dieser 
Einrichtung verbleiben odef— aufgenommen Werden, 30 darf die Zahl der insgesamt 

"_ gleichzeitig zu betreuenden oder aufgenommenen Personen die m diesem Bescheid 
festgelegte Gesamtzahl (1 Pérsonen) nicht uberschre:ten . 

Die—.vufnähme weiterer Person-en ist „nicht gés't—att'ét. 

_. 21 Hinwéise: 

2.1. 

Diese Betriebserlaubnis erlischt gem 5 39 Abs. 2 Var. 4 SGB X ohné Widérruf 
. bei: 

/"’ Gesundheit Wisse'scihaft , 

"_l'h_r-Zéic‘enz * " 

.....-—..—q——..—-..m— 

‘ 04.04.2131“? — 



' ' —' - Änderung der Tfägerschaft oder ihrer Rechtsform, '. 
- Standortwechs€l oder Aufgabe der Einrichtung, 
—» Änderung der Art und der Zweckbestummung der Emnchtung 

2. 2 Die Erlaubnis vérpichtet Zur Einhaltung und Beachtung der bundes— und 

!andesrechichen Bestimmungen für den Betrieb einer Einrichtung am Sinne der 

@@ 45 ff SGB VIII und der Regelungen der Landesverordnung Zum Schutz ven 
Kindern und Jugendlichen' m Einrichtungen (KJVO). \. 

2.3. Die Vo"rsßhriften des 'lnfektxönsschutzgesetzes (HSG), in9be30nderta die 
Bestimh1üngen des 5 34 (gesundheitiiche Anforderungen) 5 35 (Belehrung für _ 
Personen in der Betreuung von Kindern Und Jugendlichen), 53 36 (Einhaltung der ' 
infektionshygiene) Sowie die gesundhenthchen Anforderungen an das Per30nal ' 

beim Umgang mit Lebensmitteln (55 42 43 HSG) sind zu beachten 

2. 4. Die Trägerin/der Träger hat “die Meldungen näch @ 47 SGB WI insbesondere 
“Änderungen bzgl der Leitungs-_— und Betreuungskrafte sowie der Konzeption beim '. 
iLandesjugendamt ab'2ugebem Besondere VOrkommnis$e in der Einrichtung sind ’ 

_ der Henrhaufszcht/Heumberatung gemäß dem Ledfaden zur Meldung besonderer ’ 

- . , Vorkommnisse (3. Anlage) unVerzglitih zu melden. ‚Meldepichtig sind_Todésfällé ‚ 

' Von ‘in der Einrichtung aufgenommenen Jugendlichen Sowie alle Vork0mmnisse, 
bei denen nicht auszuscheße'n ist, “dass das Wohl“ der m einer Einrichtung ' y 

' betreuten Kinder und Jugendlichen gefährdet oder beeinträchtigt sein könnte, wie . 
z B festgestellte oder vermutete Misshandlungen, strafbare Handlungen zum ' 
Nachteil betreuter Minderjährigen erhebche Straftaten betreuter Munder1ahnger 

— besonders schwere Unfälle Drogenmissbrauch, Wirtschaftliche Schwuengkexten 
die den Bestand der Einrichtung g e f ä h r d e n . .  

Die nicht richtige, nicht vollständige oder nicht rechtzeitige Anzeige oder Meldung . 

nach 5 47 SGB VIII stellt gem. 5 104 Abs 1 i ‚r. 3 SGB VI" eine - 
0rdnungsWidrigkeit dar. 

2 5. Die Leitungs'— und Betreuungskräfte müssen j derzeit die für die Wahrnehmung 
_ihrer Aufgaben erforderlichen fachlichen und ersöniichen_ Voraussetzungen 
erfüllen. Es wird insofern auf die @@ 18- 20 K VO hmgewcesen _ 

Sofern’ die Trägerin/der Träger der Einrichtun selbst nicht dié entsprechenden 
e. fachlichen Voraussetzungen erfüllt dürfen weder pädagogische Leitungs— noeh 

- ‚ Bet_reuun933ufgaben persönlich wahrgenommen werden. 

  Die Trägerin/der Träger der Einrichtung ist verantwortlich für die umfassende 



' 43 

Aufsicht und Betreuung der Kinder und Jugendhchen 

' 2. 6. Die Betreuungskrafte müssen jederzeit die fachhchen und pefsonhchen _ . 
Voraussetzungen für ihre Aufgabe erfüllen. Die Tragen/der Trager der . _ 
Emnchtung istveranh1vorthch für die umfassende Aufswht und Betreuung dér 
Jugendhchen 

2. 7. Die Nützun‘g von Doppelzummem dureh Jugendhche ist ausschheßhch m . 
begrundeten Ausnahmen möglich. Im Übrigen ist die Unterbnngung Jugendlichen. _ ‘ 

in Doppelznmmern mit dem belegenden Jugéndamt abzustimmen 

2. 8. Werden schulpfhchtuge Jugendlxche aufgenommen ist- fur die Erfüllung dér , 

'. Schulpfhcht Sorge zu tragen; (“5 20 SchülG). Schulpfhchge JUg'endliche sind bei _ 

der örtlich zustandugen Schule anzumelden. Die nach dem Schleswug- ‘ _ 
Holstemnschen Schulgesetz erforderlichen Daten sind der Schule mitzuteilen oder . 
ggf unverzughch nachzureuchen 

Rechtsbehelfsbelehrung ' 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Schleswng—Holstemnschen Venwaltungsgencht Brockdorff—Rantzau—Str 13, Q4837 

' ' Schleswig, schriftlich, in elektromscher Form oder zur- Nlederschnft der Ufkundsbeamtin 
oder des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle erhoben werden. . 
Bei der Verwendung der elektromschen Form sind besondere Voraussetzungen zu 

‚ ' beachten “(vgl. die Landewerordnung über dén elektronischen Rechtsverkehr mit den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften vom 12 12 2006(GV81 2006, 361) m der z. Zt 

. geltenden Fassung). 

Mireqndehen Grüßen _.'_ \ e
*   ' 
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‚. ! 

Schlesyirig-Holstein ‘_ _ _' ' — Sc;hleswig- -Holstein 
Der. echté' Ndrden . - „ ' { ' Ministeriüm für Soziales. - 

' / ' „ * ;_ Gesundheit, Juge'‚_nd \ 
Familie und Senioren 

@“ 
_. . ‘ / A % — .. 

Ministerium fur 8021ales Gesundheit Jugend, Familie . - > ' ' &» . . — 

' und Senioren | Postfach 70 61 |24170_ Kiel „ - - . e / ‚ ‘Q‚ég _" . .— - 

. Wusspaal gGmbH . ä . . - . ’— ' ' « . _. „€?v |h . IhrZeichen; - 
.__ .  . _ _ _ _ - _ _ „ re„p‚| _ \ 

"KONQSbEEIH 1, " " . ‚ . - . ' ». ' ',. MeinZeichéw 
_24779'K0m93h999' ' _ ‘ ' ‘ ' — . . ° '- ! ' _   Meine Naöhrichtvom:j 

“. .» . _ i _ Telefon: 043 ' 
‚___.„_„‚.„ ““"I"T ***—— 5 f * ' „ f» ' =':'°3Felefaxr 0431 

. __ „ . 01f1‚1.2018' 
189tr2iébserlaubniez gem... & 45 SG—BVI.II. . . 

Sehr geehrfe D.amenhd Herren,— - 

"für lhré Eifich’éung ' 

" Kihn&tiet. 
' . Köhigsbérg‘f 

_ 24779 KönigshügéI  

" —— Wird hiermit auf Grundlage des Antrags vom 01.11 2018 und der Konzeption vom 
30.10.2018 die Erlaubnis züm Betrieb erteilt. - 

In Ihrer Einrichtung dürfen 4 Kind(er) und Jugendliche(r) Im Alter von 3 bis 6 Jahren 
gleichzeitig aufgenommen und betreut werden. * 

Hinweise: 

' &. Dieése Betkiebéerlaubnis erlischt gem. 539'Abs. 2 \/.ar.'4_ SGB x ohne“ Widérfuf ' 

. - Änderung dér Trägersbhaft ”odéf ihref RecihtSf-orm, 
' .- Standortwechsel oder Aufgabe der Einrichtung, 

— Änderung der ‚Art und der Zweckbestimmung der Einrichtung. 



2, Die Erlaubnis verpichtet zur Einhaltung und Beachtung dér buhde_s— und 
Iandé'srechtliohen Bestimmungen für den Betrieb einer Einrichtung Im Sinne der . . 

. „55 45 ff 868 V!" und der Ré'gelungen der Landesvérordhung zum Schutz von _ 

' ' - . Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (KJVO) -‘ ‘ 

3f. Die Vorschriften des lnfektnonsschutzgesetzes (”SGL insbesondere die. 
Bestimmungen des & 34 (gesundheitliche Ahforderungen), @ 35 (Belehrung für 7 

Personen in der Bettqng_ von Kindern und Jugendlichen) @ 36 (Einhaltung der 
Infektion'shygiane) soWije die gesudhéitlichen Anforderungen an das Personal_ ‘ 

beim Umgang mit Leb9nsmittelh (55 42 43 IfSG) sind zu beachten Nach“ 5‘ 36 
_ Abs-. 1 IfSG sind' In Hygneneplanen innerbetri9biiche Verfahrensmfeisen zur - 

„, ——lnfektronshyg+ene festzulegen _„„„„ _„_ — „ _„g...-__;v_.\_._‚__.>—w‚ __. .. . ' 

‚ ' 4; Nach Artikel 6 ‚der Verordnung (EG) 85212004 über Lebensm1ttelhygnene sind 
' ' Einrichtungen, in denen Lebensmittel hergestellt, verarbeitet oder m Verkehr 

'- gebracht werden (2.1 B. GémeinsChafisverpflég‘ung),- verpflichtet sich ZWecks 
‚Registrierung bei der für sie zuständigen Lebensmnttelubenmachungsbehorde zu ' ‚ 
melden . - 

.. 5. ' ‚Die Trägerin!det Träger hat die Meldungen nach 5 47 SGB VIII insbesondere - 

. Änderungen bzgl. der Leitungs- Lund Betreuung$kräfte sOwie der Konzeption beim 
_ Landesjugendandt abzugeben. Bemndere Vork0mmnisse m der Einrichtung sind 

' ‘ der Henmaufsucht/Hermberatung gemäß dem Leitfaden zur Meldung besonderer 
VOrkommnis$e (s. Aniage) unvénzügii'ch zu melden, Meldepflichtig sind Todesfälle ? 

' von in der Einrichtung aufgenommenen Kindern/Jugendlichen sowie alle ' 
Vorkommnisse, bei denen nicht auszuschließen ist, dass das Wohl der m einer 
Einrichtung betreuten Kinder Und Jagendlichen gefährdet oder beeinträchtigt sein 
könnte„ wie z. B. festge$tellte oder vermutete Misshandlungen, strafbare - . , 

Handlungen zum Nachteil betreuter Minderjährige-ar erhebliche Straftaten betreuter 
. Mind'erjähriger besonders schüvere Unfälle Drogénrhi33brauch wirtschaftliche 
. SohWierigkeiten, die den Bestand der Einri'chtüng ggfährden ' , - ‘ 

Die nieht richtige, nicht vollständigé oder nicht recht2éitiQé Anzeige oder Meldung 

.‘ nach 5 _47 SGB VIII stéllt gem. @ 104 Abs 1 Nr. 3 SGB VIII eine 
Ordnungsmdngkeü dar. « ' 

6. __ Die Leitungs— und Betreuung$kräfte müssen jederzeit die für die Wahrnehmung 
. ihrer Aufgaben erforderlichen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen 

_ *erfullen Es wird insofern anf die 55 18 20 KJVO hmgew1esen 

_ Soférn die Trägerin/dér Träger der Einrichtung selbst nicht die. éntspréohéndéh 
‘- fachlichen V0raus$etzungen erfüllt, dürfen weder pädagogische Leitungs— noch 

Betréuungsaufgaben p'er36nlich wahrgenommen werden . 



_ Die Trägerin/der Träger der Einrichtung ist vera'ntw0rtlich für die umfassende 
' ' AUfsioht und Betreuung der Kinder Und- JUgendlichen Der sich aus 5 21 KJVO 

ergebende Mindestpersdhälbedarf ist jederzeit zu erfüllen. ‘ . _ 

7. Sofern aufgrund dieser Betrieb33fläubis die Nut2ung von Doppelzimmern 
. zülässig ist, dürfen diese gen—1.5 8 Abs. 1 KJVO grundsätzlich nur nach 

Geschlechtérn getrennt mit Kindern belegt werden. Die__ Nützung von 
Doppelzimmérn durch Jugendliche ist auäaaChliaßliah' m begründe‘teh Ausnahmen ’ 
möglich. 

- _ „ „  _ _ _ — „  »._ ‚ .__ _„_.‚_._ m _ — ‚ _  _ ,  _ _ _ w W — . — ‘  „___-. M _ _ . _ _ T . . _ _  ‚__—___ ‚ _ _ _ & _ ‚ _ . . W   x  _(._—‚._ “ M .  . .  _„‚_‚ “ w w w . — ( ‚ _ _  ____ ‚ \ „ ‚— 

Im Übrigen ist die Unterbringung von Kindérh und Jugendhchen m Doppelzimmern 
mit dem beleggnden Jugendamt abzustimmen. '- « . 

8. Werden schulpichtige Kinder und Jugendliche aufgenommen, ist für die Erfüllung - 

der Schulpicht Sorge zu tragen (5 20 SchUIG-). Schulpichtige Kinder Und 
Jugendliche Sind bei der örtlich zuständigen Schule anzumel.den Die nach dem 
Schleswig— H'olsteinischen Schulgeséftz erforderli0hen Daten sind der SChule 

' mitzuteilen oder ggf unverzüglich nachzur-eichen. - * '" 

9. GfUnd$tück—‚ Gebäude und Räume des Betriebes sind auf'der Grundlage—der * 

‘ ' Baugenehmigung des Kreises Rendsburg£ckernförde vom 25.05.2018 (Az. 995- 

' 15/l 59)fin einem für die Zweckbestimmung eofdérlichen Zustand zu ”halten. Die 
baurechtlichen Vorschriften und die Bestimmungen über den Brandschutz und 
Etwaige Nutzugséin$chränkungen sind zu beachten ' 

Réchtsbehelfsbeléhrunq: _ 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
‘ Schleswig—HolsteinischenVenNaltungsger’icht, Brockdorff-Ranüau—Str.13,24837 

Schleswig, schriftlich, in elektronischer Form oder zur Nieder30hrift der Urkündsbeamtin .. 

oder des Urkundsbéamteh der Geschäftsstelle erhoben werden. 

— Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere Voräussei2ungén zu" _— 
—' beachten (vgl. die Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit den 

‘ Gerichten und Staatsanwaltschaften vom 12, 12. 2006 (GVBI 2006,- 361) m der z.Zt. . _ 
geltenden Fassung). 

" Mit freundfichen Grüßén 


